
Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Oberbürgermeisters am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Oberbürgermeisters die folgenden Wahl-
vorschläge zugelassen:

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Würzburg, 12. Februar 2020
gez. Brennfleck
stv. Wahlleiter

Ordnungs-
zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische
Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Jahr
der

Geburt

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. - Freie Demokra-
tische Partei - Bürgerforum Würzburg e.V. (CSU/FDP/
Bürgerforum Würzburg)

Schuchardt, Christian, Oberbürgermeister 1969

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) Heilig, Martin, Oberstudienrat 1975

03 Freie Wähler/Freien Wähler-Freie Wählergemeinschaft
Würzburg e.V. (FREIE WÄHLER/FWG)

Omert, Volker, Journalist 1963

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Westphal, Kerstin, Erzieherin 1962

09 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Dewald, Dagmar, Journalistin 1965

10 DIE LINKE (DIE LINKE) Roth, Sebastian, Realschullehrer, Mitglied des Stadtrats 1980

Amtliche Bekanntmachungen Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Stadtrats und des Oberbürgermeisters,

am 15. März 2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom
24.02.2020 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020 (16. Tag vor dem Wahltag)
von Montag bis Freitag in der Zeit
während der allgemeinen Dienststunden
im Rathaus, Rückermainstr. 2 – 97070 Würzburg, Zimmer 34 (Wahlamt, barrierefreier Zugang)
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Person
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach dem Meldegesetzes eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde ein-
legen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 23.02.2020 (21. Tag vor dem Wahltag) eine
Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass
er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen
Wählerverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
5.1 durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Stadt, die den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2 durch Briefwahl.
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.
6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn
6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder die Frist für die Be-

schwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder
6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder
6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen wurden.
7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr,

im Rathaus, Rückermainstr. 2 – 97070 Würzburg, Zimmer 34 (Wahlamt, barrierefreier Zugang)
schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann ver-
wendet werden.
In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann
eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht
erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu
machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein
- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief

zu übersenden ist,
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können auch an die Wahl-

berechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und
die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person
muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberech-
tigte Person infolge einer Behinderung weder die Unter-lagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich
der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend
dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch
abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Würzburg, 14. Februar 2020
gez. Brennfleck
stv. Wahlleiter
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Tipps & Termine

Mehr Natur im Garten –
jeder kann etwas tun
Umweltschutz ist aus vielen
Gründen in aller Munde: Volksbe-
gehren, Artenvielfalt, Insektenster-
ben, heiße Sommer und trotzdem
geht es weiter der heimischen Na-
tur an den Kragen. Jeder kann et-
was vor der eigenen Haustür für
die Natur tun. In dem Vortrag „Na-
turnahe Gartenplanung“ am Mitt-
woch, 19. Februar, geht es darum,
wie man sich und seinen Garten,
Vorplatz oder Balkon durch heimi-
sche Pflanzen bereichern kann.
Referent ist Gerold Baring Liegritz.
Beginn ist um 18 Uhr im Dauthen-
dey-Saal der Stadtbücherei im
Falkenhaus (Marktplatz 9) in
Würzburg. Der Eintritt ist frei. An-
meldung unter Tel.: (0931) 372444.

Studium im Ausland
und Überbrückungsmöglichkeiten
Die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) der Bundesagen-
tur für Arbeit informiert in einem
Vortrag über ein Studium im Aus-
land und gibt einen Überblick über
verschiedene Überbrückungsmög-
lichkeiten fernab der Heimat. Die
Veranstaltung findet am Mittwoch,
19. Februar, im Berufsinforma-
tionszentrum der Agentur für
Arbeit Würzburg (Schießhaus-
straße 9) statt. Ab 13.45 Uhr wer-
den Überbrückungsmöglichkeiten
nach der Schule vorgestellt. Im An-
schluss daran steht ab 15 Uhr das
Auslandsstudium im Mittelpunkt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldung unter Tel.: (0931)
7949-202.

Info-Abend der
Jenaplan-Schule
Der nächste Info-Abend der Jena-
plan-Schule findet am Mittwoch,
19. Februar, um 20 Uhr in der
Wallgasse 10 in Würzburg statt.
Die Schule stellt ihre Vision einer
reformpädagogischen Schule vor.
Wegen der Raumdisposition bittet
die Schulleitung um Anmeldung
an info@jenaplan-schule-
wuerzburg.de

Zeitzeugengespräch mit
Vertriebenen und Flüchtlingen
Die Ackermann-Gemeinde in der
Diözese Würzburg bringt Vertrie-
bene nach dem Zweiten Weltkrieg
mit Flüchtlingen heutiger Tage ins
gemeinsame Gespräch. Unter der
Moderation von Robert Hübner,
Diözesanbeauftragter für die Asyl-
seelsorge, schildern die Betroffenen
ihre jeweiligen Schicksale. Die Ver-
anstaltung findet laut Pressemit-
teilung am Donnerstag, 20. Febru-
ar, um 17 Uhr im Dompfarrheim
(Kardinal-Döpfner-Platz 5) in
Würzburg statt. Gäste sind will-
kommen. Bereits um 16 Uhr findet
ein Gemeinschaftsgottesdienst mit
dem Geistlichen Beirat Pfarrer
Klaus Oehrlein in der Kiliansgruft
der Neumünsterkirche statt.

Artfilm: Filme zum Thema
Kunst und Design
Zwei Filme gibt es noch bei der
Artfilm im Spitäle an der Alten
Mainbrücke in Würzburg zu se-
hen: Am Mittwoch, 19. Februar,
wird „Max Bill – das absolute Au-
genmaß“ gezeigt, am Mittwoch,
26. Februar, ist „Design für Millio-
nen“ zu sehen. Beide Filme kom-
men jeweils um 19 Uhr. Vorverkauf
ist im Spitäle zu den Öffnungszei-
ten Di – So, 11 bis 18 Uhr, montags
geschlossen. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.artfilm-
wuerzburg.de.

Gitarrenkonzert mit
Michael Farbach im Club L
Eine Gitarre, schöne Melodien und
jede Menge Melancholie. So lässt
sich First Sign Of Life recht tref-
fend zusammenfassen. Früher im
Punkrock zu Hause, spielt Michael
Farbach seit ein paar Jahren nun
alleine Konzerte, die nicht unbe-
dingt die Passion für Punkrock ver-
raten. Seine Songs erzählen Ge-
schichten, manchmal eigene,
manchmal jene Fremder. Am Don-
nerstag, 20. Februar, spielt er sie im
Club L (Innere Aumühlstraße 9) in
Würzburg.

Einladung
zur Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft

Versbach
Am Donnerstag, den 05. März 2020, 19.00 Uhr

findet im Pfarrheim St. Jakobus
die nichtöffentliche Versammlung

der Jagdgenossenschaft Würzburg-Versbach statt
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Verlesung des letzten Protokolls
3. Bericht des Kassiers und der Rechnungsprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verlängerung der bestehenden Jagdpacht-

verträge
6. Verwendung des Jagdschillings
7. Wünsche und Anträge
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Jagdgenossenschaft Würzburg-Versbach
Jagdvorsteher
Rudolf Küth

Die Stadt Würzburg – Fachabteilung Bauaufsicht
– macht folgenden Bescheid öffentlich bekannt
(Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO):
Die Baugenehmigung für
Bauherr: Alte Dampfwaschanstalt GmbH,

vertreten durch Herrn Dr.
Alexander Weigand

Bauvorhaben: Nutzungsänderung von Räumen
des Gebäudes in Büroräume
sowie Räume im Untergeschoss
in Vereinsräume, Errichtung eines
Anbaus

Bauort: Würzburg, Friedrichstraße 10a,
Flurstück 117, 117/4, 117/5,
117/13, 117/14, 117/16, 117/17,
117/18, 117/20, 117/22, 117/25,
120, 120/2, 120/3 und 120/10,
Gemarkung Würzburg

wird nach den Plänen vom 02.04.2020 - unbe-
schadet der privaten Rechte Dritter - erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg,
Postfachanschrift: Bayer. Verwaltungsgericht
Würzburg, Postfach 110265, 97029 Würzburg,
Hausanschrift: Bayer. Verwaltungsgericht, Burkar-
derstraße 26, 97082 Würzburg, schriftlich, zu Pro-
tokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Stadt Würzburg) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zu Protokoll
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1. Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche
Wirkung! Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen können der
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) entnommen
werden.

2. Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen
Bescheid (z.B. Nachbarklage) hat gemäß § 212a
Baugesetzbuch keine aufschiebende Wirkung.

3. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 22.06.07 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungs-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit,
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

4. Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Die öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustel-
lung an die Nachbarn und setzt die Rechtsbehelfs-
frist in Lauf.
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens (Az.
1503-2019) können von den Nachbarn bei der
Stadt Würzburg, Fachabteilung Bauaufsicht, Veits-
höchheimer Str. 1a, 97080 Würzburg, Zimmer 110,
während der allgemeinen Dienststunden eingese-
hen werden.
Würzburg, 17.02.2020
Stadt Würzburg
FB Baurecht/Bauaufsicht
gez.
Derek
Rechtsrätin

Amtliche Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung von Straßen-
benennungen gem. Art. 52 des Bayerischen
Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom

24. Juli 2019.
In der Sitzung des Stadtrates am 14.11.2019 wurde
folgende Straßenbenennung beschlossen:
Die Ortsstraße auf dem Flurstück 93 zwischen
Schöpf und Werner-von-Siemens-Straße wird in
„An der Kürnach“ benannt.
Die Straßenbenennung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.
Hinweis
Planunterlagen und weitere Informationen können
beim Fachbereich Zentraler Service der Stadt Würz-
burg im Rathaus, Rückermainstraße 2, Zimmer
106, während der üblichen Dienststunden nach
vorheriger telefonischer Vereinbarung eingesehen
werden. Tel. Nr.37-2208.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg,
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt
Würzburg) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007, Seite 390) wurde
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Stra-
ßen- und Wegegesetzes abgeschafft. Es besteht
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

– Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B.
durch E-Mail) ist unzulässig.

– Kraft Bundesrecht ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Würzburg, 12.02.2020
Stadt Würzburg
gez.
Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung von Straßen-
benennungen gem. Art. 52 des Bayerischen
Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom

24. Juli 2019.
In der Sitzung des Stadtrates am 12.12.2019 wurde
folgende Straßenbenennung beschlossen:
Die Straße zwischen Sanderglacisstraße und
Sanderring mit der Flurstücknummer 10717/0
wird in „Max-Mohr-Straße“ benannt.
Die Straßenbenennung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.
Hinweis
Planunterlagen und weitere Informationen können
beim Fachbereich Zentraler Service der Stadt Würz-
burg im Rathaus, Rückermainstraße 2, Zimmer
106, während der üblichen Dienststunden nach
vorheriger telefonischer Vereinbarung eingesehen
werden. Tel. Nr. 37-2208.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg,
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt
Würzburg) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl Nr. 13/2007, Seite 390) wurde
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Stra-
ßen- und Wegegesetzes abgeschafft. Es besteht
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

– Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B.
durch E-Mail) ist unzulässig.

– Kraft Bundesrecht ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Würzburg, 11.02.2020
Stadt Würzburg
gez.
Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

Die Stadt Würzburg, Rückermainstraße 2,
97070 Würzburg, Telefon: +49 931/37-2611,
Telefax: +49 931/37-3611, E-Mail:
vergabe@stadt.wuerzburg.de beabsichtigt folgen-
den öffentlichen Auftrag zu vergeben:

Bauleistung
Vergabenummer:

20BO0005
Erfüllungsort:

Theaterstraße 21, 97070 Würzburg
Art der Leistung:

Sanierung und Erweiterung Mainfranken
Theater Würzburg – Verglasungsarbeiten
1.BA

Verfahrensart:
Offenes Verfahren

Ausführungszeit/Laufzeit:
29.06.2020 bis 04.12.2020

Öffnung der Angebote:
20.03.2020 um 09:00 Uhr

Den Volltext der Bekanntmachung finden Sie im
Internet auf der Seite: http://www.vergabe.bay-
ern.de/BayernBekanntmachungen oder
https://www.wuerzburg.de/buerger/ausschrei-
bungen/laufende-ausschreibungen/index.html

Würzburg, den 14.02.2020
Stadt Würzburg

Totenklage,
Hoffnung
und Trost

Monteverdichor mit
Hindemith-Requiem

...................................................................................

Von URSULA DÜRING
...................................................................................

WÜRZBURG Als Auftragsarbeit kom-
ponierte Paul Hindemith 1946 sein
Requiem „für die, die wir lieben“.
Der 1940 in dieUSA emigrierteMusi-
ker, ein geborener Hanauer, wählte
für seine musikalische Aussage zu
Ehren des verstorbenenUS-Präsiden-
ten Franklin D. Roosevelt eine lyri-
sche Dichtung von Walt Whitman.
Der Monteverdichor Würzburg un-
ter der bewährten Leitung von Mat-
thias Beckert brachte das selten auf-
geführte Werk als Würzburger Erst-
aufführung zu Gehör. Begleitet von
der Jenaer Philharmonie füllten
großartige Solisten, ein klangge-
waltiger Chor und differenziert dy-
namisch aufspielende Instrumenta-
listen die voll besetzte Neubaukirche
mit einer feierlichen Totenklage, die
letztendlich die Trauer auffängt und
Trost spendet.

Das Poem Whitmans benutzt Na-
tur und ihre Eindrücke wie die Flie-
derblüte, die imWesten untergehen-
de Sonne, die nächtliche Melodie
eines Vogels im Ried als Symbole der
Trauer, die Hindemith in Töne setzt.
Das Orchester liefert die passenden
Klangfarben zu einem großartigen
Werk, einemGemälde gleich, das die
geschulten Stimmen der Sängerin-
nen und Sänger zeichnen und so die
Weite Amerikas oder die Grausam-
keiten des Schlachtfeldes als packen-
de Bilder entwerfen. Zarte, elegische
Partien („Come, lovely and soothing
Death“), A-cappella-Momente und
Märsche („Over the Breast of the
Spring“) wechseln sich ab und strö-
menwunderbar warm, kraftvoll oder
energiegeladen aus den gut 100 Keh-
len der jungen Akteure. Punktgenau
folgen sie der explosiven Zeichenset-
zung ihres Dirigenten, der Dynamik
und ebenso der herausgearbeiteten
intimen Momente in den kammer-
musikalischen Passagen der Solisten.

Das Gräuel der Schlachtfelder
Altistin Barbara Bräckelmann und

Bariton Stefan Stoll fügen sich naht-
los in diese bestechende Einheit.
Während das Orchester ein Kriegs-
szenario intoniert, verbalisiert Stoll
seinen umfangreichen Part textver-
ständlich,mit voller Stimme und an-
gemessener Gestaltung („While my
sight that was bound in my eyes
enclosed“) malt er die Gräuel der
Schlachtfelder. Das wehmütige Lied
eines Vogels durchzieht das gesamte
Requiem („In the Swamp“/„Sing on
there in the Swamp“/„Sing on, sing
on“). Barbara Bräckelmann singt es
mit edler Stimme, lyrisch und
schlicht, bevor die berührende
Trauermusikmit einemDuett der So-
lostimmen, dem leisen Unisono des
Chores und zartenOrchesterklängen
endet. Nach der Pause dann in voll-
endetem Wohllaut die Symphonie
Nr. 7 in h-Moll von Franz Schubert,
die „Unvollendete“ mit ihrem über-
irdisch schönen Hauptthema. Klari-
nette und Oboe zelebrieren es, die
Violinen flüstern dazu. Klare Diffe-
renzierung, romantische Melodik
und verklärte Stimmung auch im
zweiten Satz.

Mit „Nänie“, einem Gedicht von
Friedrich Schiller, das Johannes
Brahms vertont hat, kommt noch
einmal der bestens präparierte Chor
zum Einsatz. Auch hier haben Chor-
leiter und Chor nicht nur diese To-
tenklage musikalisch differenziert
herausgearbeitet, sondern ebenso
Hoffnung und Trost für die Trauern-
den. Wohl verdienter, heftiger Ap-
plaus für alle Künstler.

„ZwischenHeimaten“
im Kunsthaus Michel

WÜRZBURG AmFreitag, 28. Februar,
präsentiert die Autorin Eleonora
Hummel aus Dresden im Kunsthaus
Michel (Semmelstraße 42) in Würz-
burg ihren neuen Roman über das
Deutsche Theater in Kasachstan „Die
Wandelbaren“. Zwei weitere Auto-
ren – Andreas A. Peters und Artur Ro-
senstern – stellen ihre vor kurzem er-
schienene Anthologie „Zwischen-
Heimaten“ vor. Beginn ist laut Pres-
semitteilung um 19.30 Uhr. (RET)


